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Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Herrn Abgeordneten Danny Freymark (CDU) und
Herrn Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/22731
vom 28.05.2025
über Bürgerbeteiligung und Behördenkommunikation zur Einbahnstraßenregelung
Malchower Weg

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Abgeordneten:
Ab dem 21. Mai 2025 ist der Malchower Weg in Alt-Hohenschönhausen zwischen Hansastraße/Falkenberger
Chaussee und Drossener Straße in Richtung Rhinstraße wegen Bauarbeiten an Gasleitungen gesperrt. Die Sper-
rung dauert voraussichtlich bis Mitte Juli, weitere Bauphasen sollen folgen. Die Buslinie 256 wird in Richtung
Zentralfriedhof ab Bahnhof Hohenschönhausen über die Wartenberger Straße und Gehrenseestraße umgeleitet.

Frage 1:

Seit wann ist die geplante Baumaßnahme sowie die damit verbundene Einbahnstraßenregelung am Malchower
Weg den zuständigen Behörden bekannt? Welche Behörden waren an der Planung beteiligt?

Antwort zu 1:

Der erste Antrag auf Verkehrseinschränkungen aufgrund von Arbeitsstellen zu dieser
Maßnahme wurde am 09.08.2023 bei der Zentralen Straßenverkehrsbehörde gestellt.
Die Zuständigkeit für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis obliegt dem Bezirksamt
Lichtenberg.
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Frage 2:

Welche Informationen liegen derzeit zu den weiteren geplanten Bauphasen im Malchower Weg vor, insbesondere
hinsichtlich des zeitlichen Rahmens sowie möglicher zusätzlicher Straßensperrungen?

Antwort zu 2:

Insgesamt werden für die Baumaßnahme nach aktuellem Sachstand sechs Bauabschnitte
erforderlich. Neben der derzeitigen Einbahnstraßenregelung für den Bauabschnitt 1, wird der
Malchower Weg in den Bauabschnitten 2 bis 5 in beiden Richtungen befahrbar sein. Entlang
der Arbeitsstelle wird es eine wechselseitige Freigabe der Fahrtrichtungen durch eine
temporäre Lichtzeichenanlage geben. Für Bauabschnitt 6 wurde das Verkehrskonzept noch
nicht abschließend bewertet.
Der derzeit eingerichtete Bauabschnitt 1 ist nach aktuellem Sachstand bis einschließlich
23.07.2025 vorgesehen. Der Ausführungszeitraum der folgenden Bauabschnitte ist noch nicht
näher benannt worden.

Frage 3:

Wurden die Anwohner im direkten Umfeld im Vorfeld über die geplanten Maßnahmen, insbesondere die Ein-
bahnstraßenregelung und die Umleitung der Buslinie 256, informiert? Falls ja, wann, durch welche Behörde und in
welcher Form? Falls nein, warum nicht?

Frage 4:

Wurden die umliegenden Schulen im Vorfeld über die Baumaßnahme sowie die Umleitung der Buslinie 256
informiert, damit diese die Information an betroffene Schüler weitergeben konnten? Falls nein, warum nicht?

Antwort zu 3 und 4:

Aufgrund des inhaltlichen Sachzusammenhanges werden diese Fragen gemeinsam
beantwortet.

Bei einem Ortstermin zur betreffenden Baumaßnahme am 27.11.2023 wurde festgelegt, dass
die Information der Bevölkerung durch die bauausführende Firma erfolgt. Des Weiteren ist eine
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Information zur Baumaßnahme über die Onlinepräsenz der Verkehrsinformationszentrale
veröffentlicht worden. Die Umleitung der Buslinie 256 wurde darüber hinaus über die
Onlinepräsenz der BVG veröffentlicht.

Berlin, den 12.06.2025

In Vertretung

Britta Behrendt
Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt


